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1. Handels= und Gewerbewesen.

Bekannutmachnnag,

betreffend die für den RPflanzenverkehr. geöffneten ausländischen Zollstellen.

Das unter dem 2. Juli 1906 (Zentralblatt S. 942) veröffentlichte Gesamtverzeichnis derjenigen
ausländischen Zollstellen, über welche die Ein= und Durchfuhr der zur Kategorie der Rebe nicht

gehörigen #flänzlinge, Sträucher und sonstigen Vegetabilien aus dem Reichsgebiete nach den bei der
internationalen Reblauskonvention beteiligten Staaten erfolgen darf, wird dahin ergänzt, daß

— 6. Osterreich-Ungarn (a) für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder,
atz 1:

das k. k. Hauptzollamt Asch

hinzutritt.

Berlin, den 6. Mai 1909.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: von Jonquieres.
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2. Bank

Status der deutschen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber
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Beunerkunzen.

Zu Spalte 5: Davon in AUbschnitten u 20 +M = 118 748 Oo0 M,
 650 . 113 191000 (bei der Bank Nr. 1),

*: 100 = —12d84 582 O000

. 500 = — 14581000 (bei der Bank Nr. 8),

 1000 = — 279 860 000 = (bei der Bank Nr. 1).
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banken Ende April 1909

sichten, verglichen mit demjenigen Ende März 1909.
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3. Konfulatwesen.

Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den Dolmetscher Vassel zum Konsul in Fes
zu ernennen geruht.

Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den Kaufmann Carl Friese, an Stelle des

auf seinen Antrag ausgeschiedenen Herrn J. W. Kroesmann, zum Vizekonsul in Bocas del Toro
(Panama) zuzernennen geruht.

Dem mit der Vertretung des Kaiserlichen Konsuls in Madrid beauftragten Vizekonsul Bünz ist auf
Grund des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 für die Dauer der Vertretung die Ermächtigung erteilt

worden, bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichsangehörigen vorzunehmen und die Geburten,
Heiraten und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.

Dem bei der Kaiserlichen Gesandtschaft in Tanger beschäftigten Legationssekretär Freiherrn
von Rotenhan ist auf Grund des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit § 85 des
Gesetzes vom 6. Februar 1875 für das Gebiet von Marocco die Ermächtigung erteilt worden, in Ver-

tretung des Kaiserlichen Gesandten bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichsangehörigen und Schutz-
genossen, mit Einschluß der unter deutschem Schutze befindlichen Schweizer, vorzunehmen und die
Geburten, Heiraten und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.

Dem mit der Vertretung des Kaiserlichen Konsuls in Manila beauftragten Vizekonsul Heiutze ist
auf Grund des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit § 85 des Gesetzes vom

6. Februar 1875 für den Amtsbezirk des Konsulats die Ermächtigung erteilt worden, bürgerlich gültige
Eheschließungen von Reichsangehörigen vorzunehmen und die Geburten, Heiraten und Sterbefälle von
solchen zu beurkunden.

Dem venezolanischen Generalkonsul in Hamburg, Dr. Jos Ignacio Cärdenas, ist namens des
Reichs das Exequatur erteilt worden.

Dem Generalkonsul von Honduras in Berlin, Max Misch, ist namens des Reichs das Exequatur
erteilt worden.

Dem Vizekonsul bei dem Konsulat von Panama in Kiel, Franz Bündgens, ist namens des Reichs
das Exequatur erteilt worden.

4. Marine nud Schiffahrt.

Das vierte Heft des achtzehnten Bandes der im Reichsamt des Innern herausgegebenen „Ent-
scheidungen des Ober-Seeamts und der Seeämter des Deutschen Reichs“ ist im Verlage von
L. Friederichsen &amp; Co. in Hamburg erschienen und zum Preise von 3 .X&amp; zu beziehen.
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5. Versichernngswesen.

Bekanntmachung,

betreffend die Befreiung der mit Pensionsberechtigung angestellten Beamten des Leih-
hauses der Stadt Straßburg i. E. von der Versicherungspflicht gemäß § 7 des

Invalidenversicherungsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1899 S 463).

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 22. April 1909 gemäß § 7 des Invalidenversicherungs-
gesetzes beschlossen, daß die Bestimmungen des §5 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 des Invalidenversicherungs-
gesetzes auf die mit Pensionsberechtigung angestellten Beamten des Leihhauses der Stadt Straßburg i. E.
Anwendung finden sollen.

Berlin, den 7. Mai 1909.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Caspar.

8. Zoll- und Steuerwesen.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 29. April 1909 beschlossen:

a) Gemäß § 5 der Veredelungsordnung wird anerkannt, daß hinsichtlich des Antrags,

für ausländischen rohen Heffee — Tarifnummer 61 —zwecks Herstellung von
koffeinfreiem ungerösteten und gerösteten Kaffee — Tarifnummer 61 —einen goll-

freien Veredelungsverkehr zuzulassen,
die Voraussetzungen des § 2 der Veredelungsordnung vorliegen.

b) Falls der Veredelungsverkehr als Mengenveredelung zugelassen wird, dürfen

beiber Ausfuhr von 100 kg ungeröstetem koffeinfreien Kaffee bis zu 102 kg Roh-
affee, ·

beikdår Ausfahrvon100kggeröstetemkosseinfreienKaffeebiszu122kgRohsaffee

vom Zolle befreit werden.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 29. April 1909 beschlossen:

Gemäß § 5 der Veredelungsordnung wird anerkannt, daß für die Zulassung eines gollfreien
Veredelungsverkehrs

mit aus Osterreich-Ungarn stammenden rohen Nietmaschinenbügeln aus schmiedbarem
Eisengusse — Tarifnummer 798 — zur Herstellung von nach Osterreich-Ungarn aus-

zuführenden Luftdruck- Hebelnietmaschinen— Tarifnummer 904 —

die Voraussetzungen des § 2 der Veredelungsordnung vorliegen.
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Auf Grund des Artikel 36 der Reichsverfassung ist nachl Vernehmung des Ausschusses des Bundes-
rats für Zoll- und Steuerwesen an Stelle des in den Landesdienst zurückberufenen Königlich Preußischen
Zollinspektors. Christ der Königlich Preußische Oberzollkontrolleur des Zollabfertigungsdienstes, Zoll-
inspektor Remus dem Königlich Preußischen Hauptzollamte zu Langensalza, den Hauptämtern, Ober-
kontrollen und selbständigen Steuerstellen des Thüringischen Zoll- und Steuervereins, des Großherzoglich
Sächsischen Amts Allstedt und des Herzoglich Sachsen-Coburg= und Gothaischen Amts Volkenroda mit
dem Wohnsitz in Erfurt und an Stelle des in den Landesdienst zurückberufenen Königlich Preußischen
Zollinspektors Fricke der Königlich Preußische Oberzollkontrolleur des Zollabfertigungsdienstes, Zoll-
inspektor Stieding den Königlich Bayerischen Hauptzollämtern zu Kaiserslautern, Landau und Ludwigs-
hafen a. Rh., dem Großherzoglich Badischen Hauptzollamte und Hauptsteueramte zu Mannheim sowie
in bezug auf die Tabaksteuer, die Branntweinsteuer und die Schaumweinsteuer dens in den Bezirken
der Hauptämter zu Mannheim gelegenen, mit der Verwaltung der gedachten Abgaben betrauten
Großherzoglich Badischen Finanzämtern mit dem Wohnsitz in Mannheim vom 1. Mai 1909 ab als
Stationskontrolleur beigeordnet worden.

7. Pelizeiwesen.
Ausweisung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

r* Kame und Stand Aler und Heimat Sehörde, welche die Datum

.— - :.,,,-««:s-s-s-ssssss«.».s..::7.......
der Ausgewiesenen. der funs. beschlossen hat. beschlusses.

1 2 l s 6 6

Auf Grund des §* 362 des Strafgesetzbuchs.
1 / Anton Jindra, am 12. April

!Tagelöhner, 1909.

2 geimund John, 2. April
rbeiter, 1808.

8Joseph Kandler, April
Arbeiter, 1909.

4 Franz Krause, März
Arbeiter,

5 Bernhard
Arbeiter,

6Jokob Malhiac,
Arbeiter,

7 Franz Piske, April
Fleischer, 1909.

8 Johann Schubert, April
Arbeiter, —1

9 Ferdinand am 13. März 1856
Bäcker, , öfterreichischer

Die Ausweisung des Tagelöbners Josef Jirosch (Zentralblakt für 1897, S. 97, Ziffer 5) ist durch Beschluß der
Königlich Bayerischen Polizeidirektion München vom 27. Aptil 1909 zorückgenommen worden.

Berlin, Carl Heymanns Verlag. — Gedruckt bei Julius Sittenseld, Hofbuchdrucker. in in.
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